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§ 2
(1) Die schulische Erziehung und Bildung der Jugend 

ist ausschließlich Angelegenheit des Staates.

(2) Es besteht Schulgeldfreiheit.

§ 3
(1) Bildung und Erziehung in der sozialistischen 

Schule sind eng mit der produktiven Arbeit und der 
Praxis des sozialistischen Aufbaus zu verbinden. Die 
Schule hat die Jugend auf das Leben und die Arbeit 
im Sozialismus vorzubereiten, sie zu allseitig polytech
nisch gebildeten Menschen zu erziehen und ein hohes 
Bildungsniveau zu sichern. Sie erzieht die Kinder und 
Jugendlichen zur Solidarität und zu kollektivem Han
deln, zur Liebe zur Arbeit und zu den arbeitenden 
Menschen und entwickelt alle ihre geistigen und kör
perlichen Fähigkeiten zum Wohle des Volkes und der 
Nation.

(2) Die Schule hat dafür zu sorgen, daß alle Schüler 
das Bildungs- und Erziehungsziel der sozialistischen 
Schule erreichen. Sie muß dabei besonders sorgfältig 
und planmäßig die Arbeiter- und Bauernkinder fördern 
und ausbilden. Die Kinder berufstätiger Mütter müssen 
wirksame Unterstützung und Hilfe erhalten.

(3) Die Schule auf dem Lande hat die besondere Auf
gabe, junge Menschen heranzubilden, die an der sozia
listischen Umgestaltung des Dorfes und damit an der 
allmählichen Beseitigung der wesentlichen Unterschiede 
zwischen Stadt und Land aktiv teilnehmen können. Die 
Jugend muß durch die Schule befähigt werden, in der 
sich auf dem Dorfe entwickelnden sozialistischen Groß
produktion erfolgreich tätig zu sein.

(4) Der Schulhort und das Internat haben, als ein 
fester Bestandteil der Schule, den Schülern beim Ler
nen zu helfen und für eine erzieherisch wertvolle Frei
zeitgestaltung und gute Betreuung der Schüler während 
des ganzen Tages zu sorgen. Dafür sind Lehrer und Er
zieher einzusetzen.

§ 4
(1) Die polytechnische Bildung und Erziehung ist 

Grundzug und Bestandteil des Unterrichts und der Er
ziehung in allen Schuljahren. Entsprechend dem Alter 
der Kinder ist der Unterricht mit gesellschaftlich-nütz
licher Tätigkeit bzw. mit produktiver Arbeit zu ver
binden. Im Mittelpunkt des polytechnischen Unterrichts 
steht in den unteren Klassen der Werkunterricht und 
von der Klasse 7 ab der Unterricht in der sozialisti
schen Produktion.

(2) Der Unterricht ist nach dem staatlichen Lehrplan 
zu erteilen, der Wissenschaftlichkeit und Systematik des 
Unterrichts gewährleisten muß. Im Unterricht ist von 
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft auszu
gehen, die Verbindung von Theorie und Praxis zu 
sichern und eine fortschrittliche Unterrichtsmethodik 
anzuwenden, die auf der Aktivität und Selbsttätigkeit 
der Schüler beruht und sie fördert. Die Einhaltung der 
Regeln der Schulhygiene und die Erziehung zu einer 
gesunden Lebensweise müssen zum festen Bestandteil 
der Arbeit der Schule werden.

II.
Bildungsgang und Schulpflicht 

in der Deutschen Demokratischen Republik
§ 5

(1) Die Oberschule hat
eine Unterstufe (Klasse 1 bis 4) 
und

eine Oberstufe (Klasse 5 bis 10)
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(2) Die Oberschule schafft die Grundlage für die be
rufliche Ausbildung und für alle weiterführenden Bil
dungseinrichtungen. Sie hat den Schülern eine hohe 
Allgemeinbildung, die auf der polytechnischen Bildung 
beruht, und sichere Kenntnisse in den Grundlagen der 
Wissenschaft, der Technik und der Kultur zu ver
mitteln.

§ 6
Der Weg von der Oberschule über die Berufsausbil

dung ist der Hauptweg zur Entwicklung des Fach- und 
Hochschulnachwuchses. Für die weiterführende Schul
bildung gibt es folgende Wege:

1. Abschluß der Oberschule und Erwerb einer qualifi
zierten Berufsausbildung. Eine mindestens zwei
jährige Berufsausbildung befähigt zur Aufnahme 
eines Fachschulstudiums. Es sind Möglichkeiten zu 
schaffen, die bei einem Berufsschulbesuch und 
gleichzeitiger Berufsausbildung den Erwerb des 
Abiturs ermöglichen, das zur Aufnahme eines Uni- 
versitäts- oder Hochschulstudiums befähigt.

2. Abschluß der Oberschule und
a) Besuch einer Betriebsoberschule (mit Abschluß 

Abitur) oder
b) Besuch einer Abendoberschule (mit Abschluß 

Abitur) oder
c) Teilnahme an einem Lehrgang zur Vorbereitung 

auf eine Sonderreifeprüfung.

Auf diesem Wege kann ebenfalls die Befähigung 
zur Aufnahme eines Fachschul- oder Hochschul- 
bzw. Universitätsstudiums erworben werden. Die 
Teilnahme an den weiterführenden Oberschulen 
und Lehrgängen erfolgt ohne Unterbrechung der 
beruflichen Tätigkeit. Zur Teilnahme sind auch 
junge Werktätige, die vor der Einführung der Ober
schule die Grund- oder Mittelschule absolviert 
haben, zuzulassen.

3. Besuch von Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten zur 
Vorbereitung auf ein Direktstudium an einer Uni
versität oder Hochschule durch junge Werktätige 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, besonders 
durch Jugendliche, die vor Einführung der Ober
schule die Grund- oder Mittelschule absolviert 
haben.

§ 7
(1) Außer der Oberschule besteht die 12klassige all

gemeinbildende polytechnische Oberschule, im folgen
den erweiterte Oberschule genannt.

(2) Die erweiterte Oberschule mit naturwissenschaft
lichem, neu- oder altsprachlichem Zweig führt zur 
Hochschulreife. Sie hat durch enge Verbindung des 
Unterrichts mit der Produktion die Schüler auf ihre 
berufliche Tätigkeit oder auf das Studium an einer 
Fach- oder Hochschule bzw. Universität vorzubereiten. 
In der erweiterten Oberschule sind den Schülern auf 
der Grundlage der polytechnischen Bildung die neue
sten wissenschaftlichen Erkenntnisse, besonders in den 
Naturwissenschaf len, zu vermitteln.

(3) Der Weg von der erweiterten Oberschule zur Hoch
schule oder Universität führt nach dem Abschluß der 
Schule (Abitur) über ein berufspraktisches Jahr unter 
Anleitung der Hochschule oder Universität.

§ 8
(1) Nach Errichtung der Oberschule für alle Kinder in 

den einzelnen Bezirken und Kreisen besteht für den 
Bereich der betreffenden Bezirke und Kreise all-


